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2011

44. Verordnung
zur Änderung der Allgemeinen 
 Verwaltungsgebührenordnung

Vom 23. Juni 2021

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 1 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) 
verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Änderung der Allgemeinen 
 Verwaltungsgebührenordnung

Der Allgemeine Gebührentarif der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. 
S. 262), die zuletzt durch Verordnung vom 16. März 2021 
(GV. NRW. S. 294) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Tarifstelle 1.1.2.1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach der Angabe „(ProdSG),“ werden die Wörter 
„des Marktüberwachungsgesetzes vom 9. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1723) (MüG),“ eingefügt.

 b)  Nach der Angabe „(StrlSchG),“ werden die Wör-
ter „des Gefahrgutbeförderungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1774, 3975) (GGBefG),“ eingefügt.

 c)  Die Wörter „(EG) Nr. 765/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über 
die Vorschriften für die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der 
Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. 
L 218 vom 13.8.2008, S.  30)“ werden durch die 
Wörter „(EU) 2019/1020 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 
Marktüberwachung und die Konformität von 
Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 
2004/42/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 
vom 25.6.2019, S. 1), jeweils in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt.

2.  Tarifstelle 1.1.2.2 wird wie folgt gefasst:

  „1.1.2.2

  Überwachung der Einhaltung des Arbeitsschutzge-
setzes (ArbSchG), des Gesetzes über Betriebsärzte, 
 Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
 Arbeitssicherheit (ASiG), des Arbeitszeitgesetzes 
(ArbZG), des Atomgesetzes (AtG), des Fahrpersonal-
gesetzes (FPersG), des Heimarbeitsgesetzes (HAG), 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG), des 
Mutterschutzgesetzes (MuSchG), des Sprengstoff-
gesetzes (SprengG), des Strahlenschutzgesetzes 
(StrlSchG), des Gefahrgutbeförderungsgesetzes 
(GGBefG), jeweils in der jeweils geltenden Fassung, 
und der auf der Grundlage dieser Gesetze erlassenen 
Verordnungen, der Verordnung (EU) 2016/425 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates 
(ABl. L 81 vom 31.3.2016, S.  51), der Verordnung 
(EU) 2016/426 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. März 2016 über Geräte zur Verbren-
nung gasförmiger Brennstoffe und zur Aufhebung 
der Richt linie 2009/142/EG (ABl. L 81 vom 
31.3.2016, S. 99) und der Verordnung (EU) 2019/1020 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konfor-
mität von Produkten sowie zur Änderung der Richt-
linie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 
25.6.2019, S. 1), jeweils in der jeweils geltenden Fas-
sung, ohne dass eine Anordnung ergeht, aufgrund 
wiederholter Verstöße in den letzten zwei Jahren, un-
abhängig von der Feststellung neuer Verstöße, soweit 
die Bezirksregierungen zuständig sind,

 a)  bei niedrigem Verwaltungsaufwand
Gebühr: Euro 300

 b)  bei mittlerem Verwaltungsaufwand
Gebühr: Euro 600 

 c)  bei hohem Verwaltungsaufwand
Gebühr: Euro 800 

 d)  bei sehr hohem Verwaltungsaufwand
Gebühr: Euro 1 200“.

3.  Tarifstelle 1.1.8 wird wie folgt gefasst:

  „1.1.8

  Amtshandlungen zur Durchführung der Verordnung 
(EU) 2019/1020 sowie des Marktüberwachungsgeset-
zes (MüG) in Verbindung mit dem Produktsicher-
heitsgesetz (ProdSG), der Verordnung (EU) 2016/425 
oder der Verordnung (EU) 2016/426, jeweils in der 
jeweils geltenden Fassung“.

4.  Tarifstelle 1.1.8.1 wird wie folgt gefasst:

  „1.1.8.1

  Kosten für Überprüfungen von Produkten gemäß 
Artikel  11 Absatz  3 Satz  1 der Verordnung (EU) 
2019/1020 sowie §  8 Absatz  1 des Marktüberwa-
chungsgesetzes (MüG), wenn die Überprüfung erge-
ben hat, dass das Produkt die Anforderungen des 
Abschnittes 2 des Produktsicherheitsgesetzes 
(ProdSG), die Anforderungen der Verordnung (EU) 
2016/425 oder die Anforderungen der Verordnung 
(EU) 2016/426 nicht erfüllt. Die Kosten werden von 
den einschlägigen Wirtschaftsakteuren im Sinne von 
Artikel  3 Nummer  13 der Verordnung (EU) 
2019/1020 beziehungsweise §  2 Nummer  3 des 
Marktüberwachungsgesetzes (MüG) oder Ausstellern 
gemäß § 2 Nummer 2 des Marktüberwachungsgeset-
zes (MüG) erhoben.“

5.  Die Tarifstellen 1.1.9 bis 1.1.10.1.2 werden aufgeho-
ben.

6.  Tarifstelle 2.1.5.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden nach dem Wort „Gebühr“ die 
Wörter „für die Prüfung der Nachweise der 
Standsicherheit“ eingefügt und nach der Angabe 
„2.1.5.2)“ die Wörter „zum Gebührentarif“ gestri-
chen.

 b)  Folgende Sätze werden angefügt:

   „Die Gebühr für die Prüfung der Nachweise des 
Brandschutzes ergibt sich aus der Gebührentafel 
nach Anlage 4 zum Gebührentarif (zu Tarifstelle 
2.1.5.2). Für die Zwischenstufen der Rohbau-
summe ist die Gebühr nach folgender Formel zu 
ermitteln:

   4,67 (RS/511,29)0,8

   (RS=Rohbausumme in Euro)“.

7.  Die Anlage 4 zum Gebührentarif (zu Tarifstelle 
2.1.5.2) erhält die aus dem Anhang zu dieser Verord-
nung ersichtliche Fassung.

8.  In den Tarifstellen 2.2.2 und 2.3.1 werden jeweils 
nach den Wörtern „für Baustatik“ die Wörter „sowie 
Prüfi ngenieurinnen und Prüfi ngenieure für Brand-
schutz“ eingefügt.

9.  In den Tarifstellen 2.4.1.5 und 2.4.2.5 werden jeweils 
in dem Satzteil vor Buchstabe a die Wörter „1 Satz 5 
und 6“ durch die Wörter „6 Satz 3 und 4“ und wird 
jeweils nach der Angabe „68 Absatz“ die Angabe „1“ 
durch die Angabe „2“ ersetzt.

10.  Der Tarifstelle 2.4.8 werden die folgenden Tarifstel-
len 2.4.8.9 und 2.4.8.10 angefügt:

  „2.4.8.9

  Prüfung der Nachweise des Brandschutzes

  Gebühr: 100 Prozent der Gebühr nach den Tarifstel-
len 2.1.5 bis 2.1.5.5

  2.4.8.10

  Prüfung von Nachträgen zu den Nachweisen nach 
Tarifstelle 2.4.8.9
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  Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarifstelle 2.1.4

  höchstens aber je Bauvorhaben 100 Prozent der Ge-
bühr nach Tarifstelle 2.4.8.9“.

11.  In Tarifstelle 2.4.10.7 Buchstabe a werden die Wörter 
„(im Sinne von § 8 der Verordnung über bautechni-
sche Prüfungen)“ gestrichen.

12.  Die Tarifstellen 2.4.11.3 und 2.4.11.4 werden aufge-
hoben.

13.  Tarifstelle 2.4.11.5 wird Tarifstelle 2.4.11.3.

14.  Nach Tarifstelle 2.9.1.3 werden die folgenden Tarif-
stellen 2.9.1.4 bis 2.9.1.6 eingefügt:

  „2.9.1.4

  Entscheidung über die Anerkennung als Prüfi ngeni-
eurin oder Prüfi ngenieur für Brandschutz, sofern be-
reits eine staatliche Anerkennung als Sachverstän-
dige oder Sachverständiger für die Prüfung des 
Brandschutzes vorliegt 
Gebühr: Euro 250

  2.9.1.5

  Widerruf der Anerkennung als Prüfi ngenieurin oder 
Prüfi ngenieur für Brandschutz  
Gebühr: Euro 100 bis 300

  2.9.1.6

  Rücknahme der Anerkennung als Prüfi ngenieurin 
oder Prüfi ngenieur für Brandschutz 
Gebühr: Euro 100 bis 300“.

15.  Die bisherige Tarifstelle 2.9.1.4 wird Tarifstelle 
2.9.1.7.

16.  Tarifstelle 10.1.5 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Buchstaben a und b werden aufgehoben.

 b)  Die bisherigen Buchstaben c bis e werden die 
Buchstaben a bis c.

17.  Der Tarifstelle 10.3.3 wird folgende Tarifstelle 
10.3.3.3 angefügt:

  „10.3.3.3

  Prüfung von Anträgen nach der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung Pfl egefachassistenz vom 9. De-
zember 2020 (GV. NRW. S. 1216) in der jeweils gel-
tenden Fassung

 a)  auf Anrechnung einer anderen Ausbildung (§  10 
Absatz 1)

 b)  auf Verkürzung der Ausbildungsdauer um bis zu 
zehn Monate (§ 10 Absatz 2)

 c)  auf Verkürzung bis zum vollen Umfang (§ 10 Ab-
satz 3) 

  Gebühr: jeweils Euro 50“.

18.  Der Tarifstelle 11 wird folgende Tarifstelle 11.12 an-
gefügt:

  „11.12 

  Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen 
für Explosivstoffe

  Überwachung des Ausgangsstoffgesetzes vom 3. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2678) (AusgStG) in Verbin-
dung mit der Verordnung (EU) 2019/1148 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 
2019 über die Vermarktung und Verwendung von 
Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EU) Nr.  98/2013 (ABl. L 186 
vom 11.7.2019, S.  1; L 231 vom 6.9.2019, S.  30) je-
weils in der jeweils geltenden Fassung durch die Ins-
pektionsbehörden, 

 a)  bei sehr niedrigem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 25 bis 250

 b)  bei niedrigem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 450 bis 1 500

 c)  bei mittlerem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 1 500 bis 3 700

 d)  bei hohem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 2 500 bis 5 000“.

19.  In Tarifstelle 17.5.2 wird die Angabe „50“ durch die 
Angabe „15“ ersetzt. 

20.  Tarifstelle 23.8.5.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe f werden die Wörter „(je kg Mast-
hähnchen = Euro 0,001519806)“ gestrichen.

 b)  In Buchstabe g werden die Wörter „(je kg Sup-
penhühner = Euro 0,00)“ gestrichen.

 c)  In Buchstabe h werden die Wörter „(je kg Trut-
hühner = Euro 0,00)“ gestrichen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 1 Nummer 1, 3 bis 
5 tritt am 16. Juli 2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 23. Juni 2021

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l
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232

Dritte Verordnung zur Änderung
der Verordnung über staatlich anerkannte 

 Sachverständige nach der Landesbauordnung

Vom 2. Juli 2021

Auf Grund des §  87 Absatz  2 Satz  1 Nummer  4 und 
Absatz  9 der Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 
2018 (GV. NRW. S. 421), die zuletzt durch Gesetz vom 
30. Juni 2021 (GV. NRW. S.  821) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfa-
len nach Anhörung des zuständigen Ausschusses des 
Landtags:

Artikel 1

Die Verordnung über staatlich anerkannte Sachverstän-
dige nach der Landesbauordnung vom 29. April 2000 
(GV. NRW. S.  422), die zuletzt durch Verordnung vom 
27.  März 2018 (GV. NRW. S.  206) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  In der Überschrift wird nach dem Wort „Landesbau-
ordnung“ die Angabe „2018“ eingefügt.

2.  Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu §  26 wie 
folgt gefasst:

  „§ 26 Inkrafttreten“.

3.  In § 1 Absatz 2 werden nach dem Wort „Landesbau-
ordnung“ die Wörter „2018 vom 21. Juli 2018 (GV. 
NRW. S. 421) in der jeweils geltenden Fassung“ einge-
fügt.

4.  In § 5 Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort „schriftli-
chen“ durch die Wörter „in Textform nach § 126b des 
Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl.  I S.  42, 
2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 13 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3256) ge-
ändert worden ist, erklärten“ ersetzt.

5.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  2a Satz  1 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.

 b)  In den Absätzen 9 und 10 wird jeweils nach dem 
Wort „Landesbauordnung“ die Angabe „2018“ 
eingefügt.

6.  In § 16 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „67 Abs. 4, 
§  68 Abs.  2 oder §  72 Abs.  6 BauO NRW“ durch die 
Angabe „68 Absatz 2 BauO NRW 2018“ ersetzt.

7.  In § 18 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen 
und nach dem Wort „Gutachten“ werden die Wörter 
„in Textform“ eingefügt sowie die Angabe „Abs.  1 
Nr.  5“ durch die Angabe „Absatz  1 Nummer  4“ er-
setzt.

8.  § 24 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  2 Nummer  7 Buchstabe a werden die 
Wörter „67 Absatz  5 Satz  7 und §  82 Absatz  4 
BauO NRW“ durch die Wörter „63 Absatz  8 und 
§  84 Absatz  4 der Landesbauordnung 2018“ er-
setzt.

 b)  In Absatz 5 Satz 4 werden die Wörter „67 Absatz 5 
Satz  7 und §  82 Absatz  4 BauO NRW“ durch die 
Wörter „84 Absatz 4 der Landesbauordnung 2018“ 
ersetzt.

 c)  In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter“67 Absatz 5 
Satz  7 und §  82 Absatz  4“ durch die Wörter „63 
Absatz 8 und § 84 Absatz 4 der Landesbauordnung 
2018“ ersetzt.

9.  § 26 wird wie folgt gefasst:

 „§ 26

 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2000 in Kraft.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. Juli 2021 in Kraft. 

Düsseldorf, den 2. Juli 2021

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 845
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Vierte Verordnung zur Änderung
der Verordnung über bautechnische Prüfungen

Vom 2 Juli 2021

Auf Grund des § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, Absatz 3, 
4 und 9 der Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 
(GV. NRW. S. 421), von denen Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
und Absatz 3 durch Gesetz vom 30. Juni 2021 (GV. NRW. 
S. 822) geändert worden sind, verordnet das Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung nach 
Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landtags:

Artikel 1

Die Verordnung über bautechnische Prüfungen vom 
6. Dezember 1995 (GV. NRW. S. 1241), die zuletzt durch 
Verordnung vom 10. Dezember 2018 (GV. NRW. S.  670) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

 a)  In der Angabe zu §  10 wird die Angabe „einfa-
chen“ durch die Angabe „vereinfachten“ ersetzt.

 b)  In der Angabe zu § 15 wird die Angabe „Anzeige 
der“ gestrichen.

2.  In § 3 Absatz 1 Satz 4 Nummer 6 und § 4 Absatz 3 
Nummer  5 wird jeweils das Wort „Abstandfl ächen“ 
durch das Wort „Abstandsfl ächen“ ersetzt.

3.  In der Überschrift zu §  9a wird die Angabe „9a“ 
durch die Angabe „§ 9a“ ersetzt.

4.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird das Wort „einfachen“ 
durch das Wort „vereinfachten“ ersetzt.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort 
„einfachen“ durch das Wort „vereinfachten“ 
ersetzt.

  bb)  In Nummer  4 wird das Komma am Ende 
durch einen Punkt ersetzt.

 c)  In Absatz  3 werden nach den Wörtern „Bauge-
nehmigung für eine Nutzungsänderung“ die Wör-
ter „sowie für die bei der Gemeinde einzurei-
chende Anzeige der Nutzungsänderung gemäß 
§ 64 Absatz 2 BauO NRW 2018“ eingefügt.

5.  § 11 wird wie folgt gefasst:

 „§ 11
 Bauvorlagen zum Bauantrag im 

 Baugenehmigungsverfahren

  Dem Bauantrag für die Errichtung, Änderung und 
Nutzungsänderung von Bauvorhaben nach §  65 
BauO NRW 2018 ist neben den Bauvorlagen nach 
§ 10 das Brandschutzkonzept nach § 9 in dreifacher 
Ausfertigung beizufügen. Neben den Bauvorlagen 
nach Satz  1 ist dem Bauantrag für neu zu errich-
tende öffentlich zugängliche Gebäude gemäß §  49 
Absatz 2 BauO NRW 2018, die große Sonderbauten 
gemäß §  50 Absatz  2 BauO NRW 2018 – mit Aus-
nahme von Gebäuden im Zuständigkeitsbereich von 
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Polizei und Justiz – sind, ein Barrierefrei-Konzept 
nach § 9a in dreifacher Ausfertigung beizufügen.“

6.  § 15 wird wie folgt gefasst:

 „§ 15
 Bauvorlagen für die Beseitigung von Anlagen

  (1) Der Anzeige der Beseitigung von Anlagen nach 
§ 62 Absatz 3 Satz 3 BauO NRW 2018 sind unter Be-
nennung des Grundstücks nach Straße und Haus-
nummer beizufügen:

 1.  ein Auszug aus der Flurkarte (§ 2 Absatz 2) mit 
der Darstellung der Lage des Beseitigungsvorha-
bens und

 2.  bei nicht freistehenden Gebäuden der Nachweis 
durch eine berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 
BauO NRW 2018, dass das Gebäude oder die Ge-
bäude, an die das zu beseitigende Gebäude ange-
baut ist, während und nach der Beseitigung 
standsicher sind.

  (2) Wird ein Baugenehmigungsverfahren nach §  62 
Absatz 3 Satz 2 BauO NRW 2018 beantragt, sind ne-
ben den Unterlagen nach Absatz 1 beizufügen:

 1.  die Bezeichnung des Beseitigungsvorhabens,

 2.  eine Beschreibung der zu beseitigenden bauli-
chen Anlagen nach ihrer wesentlichen Konstruk-
tion und des vorgesehenen Beseitigungsvorgangs 
mit Angabe der erforderlichen Sicherungsmaß-
nahmen und

 3.  Angaben über den Verbleib des Beseitigungsma-
terials.

  (3) § 10 Absatz 1 Satz 3 gilt sinngemäß.“

7.  § 21 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde bestimmt 
die Prüfämter für Baustatik (Prüfämter). Die 
Prüfämter nehmen insbesondere folgende Aufga-
ben wahr:

  1.  Typenprüfungen nach § 68 Absatz 6 Satz 6 und 
7 BauO NRW 2018,

  2.  Prüfung von schwierigen statischen Berech-
nungen in Sonderfällen und

  3.  Prüfung von schwierigen Bauvorhaben beson-
derer Art, zum Beispiel von Fliegenden Bau-
ten.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) „Prüfi ngenieurin für Baustatik", ,,Prüfi nge-
nieur für Baustatik", „Prüfi ngenieurin für Brand-
schutz“ oder „Prüfi ngenieur für Brandschutz“ 
ist, wer als solche oder solcher von der obersten 
Bauaufsichtsbehörde oder einer von ihr bestimm-
ten Behörde anerkannt ist. Personen, die die An-
erkennung nicht besitzen, dürfen die Bezeich-
nung ,,Prüfi ngenieurin für Baustatik", ,,Prüfi nge-
nieur für Baustatik", „Prüfi ngenieurin für 
Brandschutz“ oder „Prüfi ngenieur für Brand-
schutz“ nicht führen.“

8.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Anerkennung wird als Prüfi ngenieurin 
oder Prüfi ngenieur für Baustatik oder als Prüfi n-
genieurin oder Prüfi ngenieur für Brandschutz 
ausgesprochen. Die Anerkennung als Prüfi ngeni-
eurin oder Prüfi ngenieur für Baustatik wird für 
folgende Fachrichtungen ausgesprochen:

  1.  Metallbau,

  2.  Massivbau und

  3.  Holzbau.

   Diese Anerkennung kann für eine oder mehrere 
Fachrichtungen ausgesprochen werden. Die An-
erkennung für die Fachrichtungen Massivbau 
oder Metallbau schließt den Verbundbau ein.“

 b)  In Absatz  2 werden nach dem Wort „Anerken-
nung“ die Wörter „als Prüfi ngenieurin oder Prüf-
ingenieur für Baustatik“ eingefügt.

 c)  Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

   „(4) Nach dieser Verordnung anerkannte Prüfi n-
genieurinnen und Prüfi ngenieure für Baustatik 
werden auf Antrag von der Ingenieurkammer-
Bau NRW als Sachverständige für die Prüfung 
der Standsicherheit in ihren Fachrichtungen an-
erkannt.

   (5) Die von anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland anerkannten Prüfi ngenieurinnen 
und Prüfi ngenieure für Baustatik gelten auch in 
Nordrhein-Westfalen als anerkannt. Die von an-
deren Ländern der Bundesrepublik Deutschland 
anerkannten Prüfi ngenieurinnen und Prüfi ngeni-
eure für Brandschutz gelten auch in Nordrhein-
Westfalen als anerkannt, wenn die Prüfi ngeni-
eurin oder der Prüfi ngenieur für Brandschutz 
mindestens zehn Jahre Erfahrung in der brand-
schutztechnischen Planung und Ausführung von 
Gebäuden, insbesondere von Sonderbauten un-
terschiedlicher Art mit höherem brandschutz-
technischen Schwierigkeitsgrad, oder deren Prü-
fung hat.“

9.  § 23 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die nach der Verordnung über staatlich an-
erkannte Sachverständige nach der Landesbau-
ordnung in der jeweils geltenden Fassung staat-
lich anerkannten Sachverständigen für die Prü-
fung der Standsicherheit der Fachrichtungen 
Massivbau, Metallbau und Holzbau, die auch die 
Anerkennung als staatlich anerkannte Sachver-
ständige für Schall- und Wärmeschutz besitzen, 
und staatlich anerkannte Sachverständige für die 
Prüfung des Brandschutzes werden auf Antrag 
als Prüfi ngenieurin oder Prüfi ngenieur aner-
kannt.“

 b)  In Absatz  2 Nummer  5 wird das Wort „daß“ 
durch das Wort „dass“ ersetzt.

10.  § 24 wird wie folgt gefasst:

 „§ 24
 Anerkennungsverfahren

  (1) Der Antrag auf Anerkennung ist in Textform an 
die oberste Bauaufsichtsbehörde oder an die von ihr 
bestimmte Behörde zu richten. In dem Antrag ist an-
zugeben, ob die Anerkennung als Prüfi ngenieurin 
oder Prüfi ngenieur für Baustatik oder als Prüfi nge-
nieurin oder Prüfi ngenieur für Brandschutz bean-
tragt wird und in welcher Gemeinde die Antragstel-
lerin oder der Antragsteller sich als Prüfi ngenieurin 
oder Prüfi ngenieur niederzulassen beabsichtigt. In 
Anträgen auf Anerkennung als Prüfi ngenieurin oder 
Prüfi ngenieur für Baustatik ist auch anzugeben, für 
welche Fachrichtung nach §  22 Absatz  1 die Aner-
kennung beantragt wird.

  (2) Dem Antrag auf Anerkennung als Prüfi ngeni-
eurin oder Prüfi ngenieur für Baustatik nach §  23 
Absatz 1 sind beizufügen:

 1.  ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fach-
lichen Werdeganges bis zum Zeitpunkt der An-
tragstellung,

 2.  der Nachweis, dass im Falle der Anerkennung 
eine Haftpfl ichtversicherung mit Mindestde-
ckungssummen von 500 000 Euro für Personen-
schäden und 250 000 Euro für Sach- und Vermö-
gensschäden besteht,

 3.  Ablichtungen der Bescheide der Ingenieurkam-
mer-Bau NRW über die Anerkennung als staat-
lich anerkannte Sachverständige oder staatlich 
anerkannter Sachverständiger für die Prüfung 
der Standsicherheit und über die Anerkennung 
als staatlich anerkannte Sachverständige oder 
staatlich anerkannter Sachverständiger für 
Schall- und Wärmeschutz.
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  (3) Dem Antrag auf Anerkennung als Prüfi ngeni-
eurin oder Prüfi ngenieur für Brandschutz nach § 23 
Absatz 1 sind beizufügen:

 1.  ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fach-
lichen Werdeganges bis zum Zeitpunkt der An-
tragstellung,

 2.  der Nachweis, dass im Falle der Anerkennung 
eine Haftpfl ichtversicherung mit Mindestde-
ckungssummen von 500 000 Euro für Personen-
schäden und 250 000 Euro für Sach- und Vermö-
gensschäden besteht,

 3.  der Nachweis über den Abschluss eines Studien-
gangs der Fachrichtung Architektur, Hochbau, 
Bauingenieurwesen oder eines Studiengangs mit 
Schwerpunkt Brandschutz an einer deutschen 
Hochschule oder eines gleichwertigen Studiums 
an einer ausländischen Hochschule oder über den 
Abschluss der Ausbildung für mindestens den ge-
hobenen feuerwehrtechnischen Dienst,

 4.  die Ablichtung des Bescheides der Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen oder der Ingeni-
eurkammer-Bau NRW über die Anerkennung als 
staatlich anerkannte Sachverständige oder staat-
lich anerkannter Sachverständiger für die Prü-
fung des Brandschutzes und

 5.  der Nachweis über mindestens fünf Jahre Erfah-
rung als staatlich anerkannte Sachverständige 
oder staatlich anerkannter Sachverständiger für 
die Prüfung des Brandschutzes in der brand-
schutztechnischen Planung und Ausführung von 
Gebäuden oder deren Prüfung, insbesondere von 
Sonderbauten unterschiedlicher Art mit höherem 
brandschutztechnischen Schwierigkeitsgrad.

  (4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde stellt eine 
Empfangsbestätigung nach § 71b Absatz 3 und 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen aus. Hat sie nicht innerhalb einer 
Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Aner-
kennung als erteilt. Es gilt § 42a des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
mit der Maßgabe, dass die Fristverlängerung zwei 
Monate nicht übersteigen darf. Verfahren nach den 
vorstehenden Absätzen können über eine einheitli-
che Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
abgewickelt werden.“

11.  In §  25 Absatz  2 Satz  3 wird nach dem Wort „Ab-
satz“ die Angabe „3“ durch die Angabe „4“ ersetzt.

12.  § 26 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Buchstabe a wird das Wort „schriftli-
chen“ durch die Wörter „in Textform erklärten“ 
ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Buchstabe d werden die Wörter „für die 
Prüfung der Standsicherheit“ gestrichen.

  bb)  In Buchstabe e wird nach der Angabe „Ab-
satz 2 Nummer 2“ die Angabe „oder Absatz 3 
Nummer 2“ eingefügt.

13.  Die §§ 27 und 28 werden wie folgt gefasst:

 „§ 27
 Übertragung von Prüfaufgaben

  (1) Die untere Bauaufsichtsbehörde kann die erfor-
derliche Prüfung der Standsicherheitsnachweise, der 
Nachweise des Brandverhaltens der Baustoffe und 
der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bau-
teile und der Nachweise des Schallschutzes einem 
Prüfamt, einer Prüfi ngenieurin oder einem Prüfi nge-
nieur für Baustatik übertragen. Sie kann darüber hi-
naus die erforderliche Prüfung der Übereinstim-
mung eines Vorhabens mit den Brandschutzvor-
schriften ganz oder teilweise einer Prüfi ngenieurin 
oder einem Prüfi ngenieur für Brandschutz übertra-
gen. Die oberste Bauaufsichtsbehörde oder die von 
ihr bestimmte Behörde kann anordnen, dass be-
stimmte Arten von Bauvorhaben nur durch ein Prüf-

amt oder durch bestimmte Prüfi ngenieurinnen oder 
Prüfi ngenieure geprüft werden dürfen.

  (2) Die untere Bauaufsichtsbehörde kann ferner 
Teile der Bauüberwachung nach §  83 BauO NRW 
2018 sowie Teile der Bauzustandsbesichtigungen 
nach §  84 BauO NRW 2018 einem Prüfamt, einer 
Prüfi ngenieurin oder einem Prüfi ngenieur übertra-
gen. Die Übertragung beschränkt sich auf die in Ab-
satz 1 genannten technischen Bereiche.

  (3) Der Prüfauftrag wird von der unteren Bauauf-
sichtsbehörde erteilt. Sie darf einen Prüfauftrag für 
die Prüfung der Standsicherheitsnachweise, der 
Nachweise des Brandverhaltens der Baustoffe und 
der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bau-
teile (statisch-konstruktiver Brandschutz) und der 
Nachweise des Schallschutzes nur einer Prüfi ngeni-
eurin oder einem Prüfi ngenieur für Baustatik und 
nur in den Fachrichtungen erteilen, für die sie oder 
er anerkannt ist. Sie darf einen Prüfauftrag für die 
Prüfung der Übereinstimmung eines Vorhabens mit 
den Brandschutzvorschriften nur einer Prüfi ngeni-
eurin oder einem Prüfi ngenieur für Brandschutz er-
teilen. Auf die Erteilung von Prüfaufträgen besteht 
kein Rechtsanspruch. Prüfaufträge dürfen nur aus 
zwingenden Gründen abgelehnt werden.

  (4) Die untere Bauaufsichtsbehörde kann in begrün-
deten Fällen, insbesondere wenn Prüfaufträge nicht 
rechtzeitig erledigt werden, den Prüfauftrag zurück-
ziehen und die Unterlagen zurückfordern.

 § 28
 Ausführung von Prüfaufträgen

  (1) Die Prüfi ngenieurin oder der Prüfi ngenieur hat 
ihre oder seine Prüftätigkeit unparteiisch und ge-
wissenhaft gemäß den bauaufsichtlichen Vorschrif-
ten und den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik auszuüben.

  (2) Die Prüfi ngenieurin oder der Prüfi ngenieur darf 
sich der Mithilfe von befähigten und zuverlässigen, 
fest angestellten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern 
nur in einem solchen Umfang bedienen, dass sie oder 
er ihre Tätigkeit voll überwachen kann. Die Prüfi n-
genieurin oder der Prüfi ngenieur für Baustatik darf 
sich nur durch eine andere Prüfi ngenieurin oder ei-
nen anderen Prüfi ngenieur für Baustatik derselben 
Fachrichtung vertreten lassen. Die Prüfi ngenieurin 
oder der Prüfi ngenieur für Brandschutz darf sich 
nur durch eine andere Prüfi ngenieurin oder einen 
anderen Prüfi ngenieur für Brandschutz vertreten 
lassen.

  (3) Das Prüfamt, die Prüfi ngenieurin oder der Prüf-
ingenieur für Baustatik hat die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Standsicherheitsnachweise, der übri-
gen bautechnischen Nachweise und der dazugehöri-
gen Ausführungszeichnungen in einem Prüfbericht 
zu bescheinigen. In dem Prüfbericht ist die untere 
Bauaufsichtsbehörde auch auf Besonderheiten hin-
zuweisen, die bei der Erteilung der Baugenehmigung 
sowie bei der Bauüberwachung und den Bauzu-
standsbesichtigungen nach den §§  83 und 84 BauO 
NRW 2018 sowie der Gebrauchsabnahme nach § 78 
Absatz 7 BauO NRW 2018 zu beachten sind. Liegen 
den Standsicherheitsnachweisen und den übrigen 
bautechnischen Nachweisen Abweichungen von den 
nach §  3 Absatz  2 BauO NRW 2018 eingeführten 
technischen Baubestimmungen oder technischen Re-
geln zugrunde, so ist in dem Prüfbericht darzulegen, 
aus welchen Gründen die Abweichungen für ge-
rechtfertigt gehalten werden.

  (4) Die Prüfi ngenieurin oder der Prüfi ngenieur für 
Brandschutz prüft die Vollständigkeit und Richtig-
keit des Brandschutzkonzeptes unter Beachtung der 
Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuerwehr. Dabei 
hat sie oder er die zuständige Brandschutzdienst-
stelle zu beteiligen und deren Anforderungen zu 
würdigen. Der Umfang und das Ergebnis der Prü-
fung sind in einem Prüfbericht niederzulegen. In 
dem Prüfbericht sind die Forderungen der Brand-
schutzdienststelle kenntlich zu machen. Liegen dem 
Brandschutzkonzept Abweichungen gemäß §  69 
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BauO NRW 2018 zugrunde, so ist in dem Prüfbericht 
darzulegen, aus welchen Gründen die Abweichungen 
für gerechtfertigt gehalten werden. Die Prüfi ngeni-
eurin oder der Prüfi ngenieur für Brandschutz über-
wacht die ordnungsgemäße Bauausführung hinsicht-
lich des von ihr oder ihm geprüften Brandschutz-
konzeptes.

  (5) Prüfaufträge nach § 27 Absatz 2 dürfen nur von 
geeigneten Fachkräften des Prüfamtes, von der Prüf-
ingenieurin oder dem Prüfi ngenieur persönlich aus-
geführt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. Umfang 
und Ergebnisse der Prüfungen sind in einem Bericht 
niederzulegen, der der unteren Bauaufsichtsbehörde 
zuzuleiten ist. Werden bei den Prüfungen festge-
stellte Mängel trotz Aufforderung durch das Prüf-
amt, die Prüfi ngenieurin oder den Prüfi ngenieur 
nicht beseitigt, hat es, sie oder er hiervon die untere 
Bauaufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten. 
Dabei soll es, sie oder er auch Maßnahmen vorschla-
gen, die es, sie oder er für die Beseitigung der Män-
gel geeignet hält.

  (6) Ergibt sich, dass die Prüfung wichtiger oder sta-
tisch schwieriger Teile einer baulichen Anlage zu ei-
ner Fachrichtung gehört, für die die mit der Prüfung 
beauftragte Prüfi ngenieurin oder der mit der Prü-
fung beauftragte Prüfi ngenieur für Baustatik nicht 
nach § 22 Absatz 1 anerkannt ist, so ist sie oder er 
verpfl ichtet, bei der unteren Bauaufsichtsbehörde, 
die ihr oder ihm den Auftrag erteilt hat, die Zuzie-
hung einer Prüfi ngenieurin oder eines Prüfi ngeni-
eurs zu veranlassen, die oder der für diese Fachrich-
tung anerkannt ist.

  (7) Die Prüfi ngenieurin oder der Prüfi ngenieur darf 
die Prüfung nicht durchführen, wenn sie oder er 
oder eine oder einer ihrer oder seiner Mitarbeiterin-
nen oder Mitarbeiter den Entwurf, die Berechnung 
oder das Brandschutzkonzept aufgestellt oder dabei 
mitgewirkt hat.

  (8) Das Prüfamt, die Prüfi ngenieurin oder der Prüf-
ingenieur trägt gegenüber der unteren Bauaufsichts-
behörde die Verantwortung für die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Prüfung.“

14.  In § 29 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „schriftlichen“ 
durch die Wörter „in Textform gestellten“ ersetzt.

15.  § 31 Absatz 3 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
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